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Dal KOI:
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Ort:

Vorsitz:

Protokoll:

Anwesend:

Abwesend!

P R O T O K O L L

der 10. Sitzung

Montag. 6. Februar 1995

19.00 bis 20.15 Uhr

Sir.gsaa! Lauenwiesen

Ratspra'sident Florian Caprez

Roger Würsch

34 Mitglieder

Irene Güntensperger (Mutterschaft)
Carmen Seebacher (krank)
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SITZUNG VOM 6. Februar 1995

1. Mitteilungen

2. Protokoll der 8. Sitzung vom 5. Dezember 1994

3. Protokoll der 9. Sitzung vom 12. Dezember 1994

4. Postulat Bruno Tantanini und Mitunterzeichnende "Schutz dsr Einwohner vor Bahn-
lärm" - Fristverlängerung

5. Postulat GPK "Larmschutzmassnahmen entlang der SBB- Linien" • Begründung

6. Privater Gestaltungsplan Rietgrabenhang mit öffentlichrechtlicher Wirkung gemäss
§ 85 PBG - Zustimmung

7. Erteilung von Baurechten am Rietgrabenhang

8. Bauabrechnung von Fr. 74T086.90 über die Trinkwasser- Versorgungsanlagen in der
Hohenstieglen

9. Bauabrechnung von Fr. 475'099.95 über die Sanierung der Trinkwasser-Hauptleitung
NW 400 Wallisellerstrasse (Ringstrasse bis Haldensteig)

10. Bauabrechnung von Fr. 427*751.45 für die Planungsphase städtischer Bauten Ober-
hauserstrasse 23 -31

1 1. Informationen von Stadtrat Erich Klaus über die bevorstehende Schliessung des Let-
ten (neues Traktandum)

1. Mitteilungen V4JJ

1.1 StadtratsmitgUeder V4J.I

Stadträtin Madeleine Roth hat sich für den heutigen Abend entschuldigt. Sie
ist ortsabwesend.

\2 Ergänzung der Traktandenliste V 43.2

Ratspräsident Florian Caprez gibt bekannt, dass Stadtrat Erich Klaus das
Büro kurzfristig ersucht hat, anlässlich der heutigen Sitzung, über die Situa-
tion für Opfikon bei der bevorstehenden Lettenschliessung informieren zu
dürfen Das Büro ist gegenüber diesem Anliegen positiv eingestellt. Stadtrat
Erich .Jaus erhält im neuen Traktandum 11. "Informationen von Stadtrat
Erich Klaus über die bevorstehende Schliessung des Letten* Gelegenheit,
sich zu äussern.
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SITZUMOVOM o. Februar 1995

U Persönliche Erklärung Guido Uboldi, FPS V 4.7/U l.U

Katsprä-sideni Florian Caprez aibt bekannt, dass Guido Uboldi (FPS) am
Ende der Sitzung eine persönliche Lrklärung vortragen wird.

1.4 Todesfall Werner Pfenninger V 4.3.1

Im Januar 1995 ist der langjährige Ratssekretär Werner Pfenninger in Opfi-
kon verstorben. Ratspräsident Florian Caprez bittet die Anwesenden, sich zu
gedenken an Werner Pfenninger zu einer Schweigeminute zu erheben.

1.5 Allgemeines V 4.3.1

Folgende Unterlagen waren in der Aktenauflage einsehbar:
- SR-Beschluss Nr. 381 - Abrechnung Beleuchtung S-Bahrustation, Gesuch

um Investitior.sbonus 1993
- SR-Beschluss Nr. 398 - MOVA. Behandlung im Gemeinderat
- SR-Beschluss Nr. 417 - Bauabrechnung Sammelkanal, Oberhauserbrücke/

Haldcnsteig
- Demission Irene Güntensperger-Castelberg
- Präsidialverfügung Bezirksrat Bülach, Demission I. Güntcnsperger
- Rekurs Karl-Heinz Pankler gegen die Umzonung der Parzelle 7293
- Schreiben IFK. Terminplanung Ersatzwahl Ratsbüro
- Schreiben Bauamt an Baurekurskommission IV, Fristverlängerung Rekurs

Pankler
- Rekurs Rudolf Steffen gegen Zentrumsüberbauung Marktplatz West
- SR-Beschluss Nr, 2 - Wahl von Martin Zwyssig in den Gemeinderat
- Info Bauamt an Grundeigentümer, Rekurs Steffen
- Schreiben Bauamt an Baurekurskommission IV, Fristverlängerung Rekurs

Steffen
- Traktandum 7/94
- Traktandum 8/94

2. Protokoll der 8. Sitzung vom S. Dezember 1994

Das vorliegende Protokoll wird genehmigt und verdankt.

3. Protokoll der 9. Sitzung vom 12. Dezember 1994

Ernst Schmid (CVF) erklärt zu Traktandum 3 auf Seite 92,1. Abschnitt unten:

Nicht die GPK, sondern die RPK beantragt einstimmig, die Bauabrechnung zu
genehmigen.

Das vorliegende Protokoll wird mit der Korrektur genehmigt und verdankt.
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fi, Februar

4. Postulat Bruno Tantanini und Mitunterzeichnende 'Schulz der Ein- U 1.1 J
wohner vor Bannlärm' - Fristverlängerung

Ak Sprecherin der GPK üussert sich P'iska Brühlhart zum Geschäft. Auf die
langjährige Geschichte des Postulates wird nicht eingegangen. Priska Brühlhart
erwähn! jedoch, dass sich der Bahnverkehr mit der geplanten NEAT und dem
Flughafenaushau noch stark erweitern wird. Eine Aufrechterhaltung des Postula-
tes als Druckmit tel wird von der GPK als sinnvoll erachtet.

Auch Stadtrat David Häne will nicht auf die Vergangenheit eingehen. Er zeigt je-
doch auf, was seit der Einrcichung des FristverTängerungsgesuches (14.06.1994)
weiter getan wurde. Er erwähnt die Aktion "National", mit welcher die Zürcher
Stände- und Nationalrate scasihilisicrt wurden und welche zu einer Motion im
Nationalrat heigetragen hat. David Häne ist es wichtig, dass die Bevölkerung von
Opfikon weiterhin positiv hinter den Larmschutzma&snanmen steht, da bei einer
Verwirklichung der Lärmschutzmassnahmen ein finanzieller Anteil, welcher an
der Urne bewilligt werden muss, von Opfikon notwendig wird.

Stadtpräsident Jürg Leuenberger ergänzt, dass vor kurzem der Stadtpräsident und
der Bauvorstand von Winterthur Opfikon besucht haben. Dabei wurden weitere
Druckmöglichkeiten von Zürcher Gemeinden betreffend Lärmschutz an Bahnli-
nien abgeklärt.

Werner Erni (FDP) anerkennt die Bemühungen der letzten Zeit des Stadtrates.
Er ist jedoch erschüttert darüber, dass in den vielen vergangenen Jahren nichts
erreicht werden konnte. Werner Erni ist der Ansicht, dass das Verhalten des
Bundes nicht in Ordnung ist. Die betroffenen Gemeinden sollten gegen den Bund
klagen. Die Fraktion der FDP unterstützt die Fristverlängerung.

Der Verlängerung wird ohne Gegenantrag zugestimmt.
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•ITZUNOVOM k. Februar

Postulat Bruno Tantyiini ui.d Mitunterzeichnendc "Schutz der Ein- U 1.1.2
wohner vor Bahnli irm' - Fristverlängerung

Der Gemcmderat

- gestützt auf die Anträge des Stadtrates vom 14. Juni 1994 und der Ge&chäftsprü-
fung.vkomrms.sion vom l K. Januar 1995 sowie in Anwendung von {51 Ziffer 13
der Gerne indeordnung -

BESCHLIESST:

1. Die Frist zur Beantwortung des Postulates Bruno Tantanini und Milunlerzeich-
nende vorn 12. Dezember 1978 betreffend Larmschutzmassnahmen entlang den
SBB-Unien wird bis zum 30. Juni 19% verlängert.

2. Mittei lung i'urch Protokoltauszug an:

Stadtrat
Gesundheitsvorsland
Bauvorstand
Gesundheitsabteilung
Bauamt
Stadtingenieur
Stadtkanzlei

Postulat GPK "Lärmschutzmassnahmen entlang der SBB-LJnlen"
• Begründung

U 1.1.2

Der Erstunterzeichner des Postulates, Janez Zexar, begründet das GPK-Postulat
kurz. Eine umfassende Begründung wird zuhanden der Akten abgegeben. Auch
Janez Zekar findet die Leidensgeschichte des Postulates Bruno Tantanini er-
schütternd. Das Postulat der GPK soll nun verhindern, dass der Stein, welcher
durch den Stadtrat ins Rollen gebracht wurde, wieder gestoppt werden kann. Das
Postulat der GPK soll dem Stadtrat die Möglichkeit geben, den Druck auf Bern
noch auszuweiten und die vorhandenen Rechtsmittel auszuschöpfen.
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UTZUNOVOM t). Februar IW5

Privater Gestallungsplan Rietgrahenhang mit öfTenflichrechllicher
Wirkung gemftss § 85 PBG - Zustimmung

B 1.6.4

Ratspräsident Florian Caprez erklärt, dass die Gemeinderäte Kurt Schwaignofer
(CVP) und Albert Stellen (SVP) bei diesem Geschäft in den Ausstand treten.

Der Präsident der Planungskommissipn, Heinrich Eberhard berichtet über die
Arbeit der Planungskommission. Sie ist mit der Vorlage einverstanden, gibt je-
doch zwei Empfehlungen ab (1. Bepflanzung mit in der Region natürlicherweise
vorkommender Vegetation; 2. Betreffend Lärmschutz: gleich gute Qualität für
alle Wohnungen). Heinrich Eberhard ist zudem persönlich der Ansicht, dass

die Ausnützung durchaus noch höher sein könnte.
es für zukünftige Gestaltungspläne von Vorteil wäre, wenn nach einer ein-
heitlichen Vorluge gearbeitet würde (Zeitersparnis bei der Bearbeitung),
sich die Parkplatzverordnung erübrigt.

Stadt1 U Jacques Mettler bedankt sich für die Zusammenarbeit mit der Planungs-
kormr.ission und für deren Verständnis. Die beiden Empfehlungen werden entge-
gengenommen. Betreffend dem Lärmschulz ist es nicht die Idee, unterschiedliche
Wohnqualität zuzulassen, sondern flexibler zu bleiben für Geverbeint^ressen.
Die Ausnutzung ist in den Augen dej Stadtrates mit 83% mehr als genügend
(Vergleiche: Brünnl i 7\8%, Honenstieglen 54%). Unter einer zu hohen Ausnut-
zung leidet sicherlich die Wohnqualilät.

Ohne weitere Wortmeldungen wird dem Geschäft zugestimmt.
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SITZUNG VOM 6. Februar 1995

6. Privater Gestaltungsplan Rietgrabenhang mit offentlichrechtlicher B 1.6,4
Wirkung gemäss § 8.4 !'BG - Zustimmung

Der Gemeinderat

- gestützt auf die Anträge des Stadtrates vom 18. Oktober 1994 und der Pla-
nungskommission vom 23. Januar 1995, auf § 86 des kantonalen Planungs- und
Baugesetztes (PBG) sowie in Anwendung von § 49 Ziffer 2 tit. c der Gemeinde-
Ordnung -

BESCHUESST:

l Dem privaten Gestaltungsplan für das Grundstück Kat.-Nr. 7038 am Rietgra-
benhang (im Eigentum der Stadt Opfikon), mit öffentlichrechtlicher Wirkung
gemäss § 85 PBG, wird mitsamt den entsprechenden Vorschriften sowie dem
Bericht zum Einwendungsverfahren vom 28. September 1994 zugestimmt,

2. Der Gestaltungsplan bedarf gemäss § 89 PBG der Genehmigung durch den Re-
gierungsrat und t r i t t am Tage nach der entsprechenden öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

3. Der Stadtrat wird ermächtigt, Aenderungen des Gestaltungsplans in eigener
Zuständigkeit vorzunehmen, sofern sich diese als Folge von Rechtsmittelent-
schoiden oder im Genehmigungsverfahren als notwendig erweisen. Solche Be-
schlüsse sind öffentlich bekanntzumachen.

4. Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Stadtrat
- Baukommission
- Bauvorstand
- Liegenschaftenvorstand
- Finanzvorstand
- Bauami
- Liegenschaftenverwaltung
- Finanzverwaltung
- Stadtkanzlei
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h r:cbruar 1995

7. Erteilung von Baurcchten am Kiefgrabenhang L 2.2.8

Ratspräsident Florian Cuprez erklart, dass die Gemeinderäte Kurt Scnwaighofer
(CVP) und Albert Steffen (SVP) hei diesem Geschäft in den Ausstand treten.

Werner Brühlmann, Präsident der RPK, äussert sich zur Vorlage, Bei der Reali-
sierung der ca. 190 Wohnungen wird ein Bauvolumen von rund 50 - 60 Mio.
Franken aufgewendet. Davon kann auch das örtliche Gewerbe profitieren. Es
werden jcüoch auch Aufwendungen für die neuen Einwohner anfallen. Werner
Brühlmann bedankt sich für die gute Zusammenarbeit zwischen Stadirat, Pla-
nungskommission und RPK. Auf Wunsch des Stadtrates erwähnt Werner Brühl-
mann. dass die Planungskosten seit April 1994 von den Baurechtsnehmem getra-
gen werden.

Liegenschaftenvorstand Jacques Mcttler dankt für die speditive Erledigung dieses
grosi.en Geschäftes, In einer kurzen Schilderung lässt er die Entstehungsge-
schichte Revue passieren. Am Rietgrabenhang werden Wohnungen entstehen,
welche rund 159t -inter dem Marktwert erstariden/gemietet werden können (2/3
Mietwohnungen, 1/3 Eigentumswohnungen). 15% der Wohnungen werden al-
tersgerecht gebaut. Der Terminplan sieht vor, dass das Geschäft (Baurechtsvcr-
träge inkl. Dauer derselben) im Juni 1995 vor das Volk sollen. Der Gestaltungs-
plan muss nicht vor das Volk, muss aber noch vom Regierungsrat abgesegnet
werden.

Den Baurecht s vert riigcn wird mit 31 : 0 zugestimmt
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6. Februar 1995

7. Erteilung von Baurechlen am Rietgrabenhang L 2.2.8

Der Gemeinderat

- gestützt auf die Anträge des Stadtrates vom 18. Oktober 1994 und der Rech-
mingsprüfungskommission vom 18. Januar 1995 •

BESCHLJESST:

l.Die zwischen der Stidt Opfikon und der BAHOGE Wohnbaugenossenschaft,
Werdstrasse 70, 8004 Zürich, der CASA LJBERA, Liberale Förderungsgenos-
senschaft für preisgünstige Wohnungen, Dörflistrasse 50, 8050 Zürich und dem
HANDWERKERKONSORTIUM für preisgünstigen Wohnungsbau, 8152
Opfikon, öffentlich beurkundeten Baurechtsverträge über das Grundstück KaL-
Nr. 7038 im Ausmass von 27'248 mj am Rietgrabenhang werden genehmigt.

2. Den Genossenschaften BAHOGE, CASA LIBERA und dem HANDWER-
KERKONSORTIUM wird auf der gemeindeeigenen Parzelle ein selbständiges,
66 Jahre dauerndes Baurecht im Sinne von Art, 675 und 779ff des Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches eingeräumt.

3. Dispositiv l und 2 dieses Beschlusses sind gemäss Art. 10 Ziffer 6 der Gemein-
deordnung der Volksabstimmung zu unterbreiten.

4. Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Max Baumann & Georges J. Frey, Architekten BSA/SIA, Pilatusstrasse 2,
8032 Zürich

- Planpartner AG, Postfach 8034 Züricn
- Bauvorstand
- Liegenschaftenvorstand
- Finanzvorstand
- LJegenschaftenverwaltung
- Finanzverwaltung
- Stadtkanzlei
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ATZUNG vo« b. Februar 1995

Vorgängig der Beratung de fraktanden 8. und 9. lässt Ratspräsident Florian
Caprez im Rat darüber abstimmen, oh Albert Steffen, welcher bei beiden Ge-
schäften Aufträge ausführen konnte, in den Ausstand zu treten habe.

Der Rat beschließt mit 25 : 4 Stimmen, dass Albert StefTen in den Ausstand zu
treten hat.

Nach den Berichten der RPK-Sprechern (Werner Brühlmann bei Traktandum 8
und Ernst Schmid bei Traktandum 9) wird das Wort nicht weiter erwünscht.

Der Rat hat somit den Traktanden Nr. S und 9 ohne Gegenantrag zugestimmt.

8. Bauabrechnung von Fr. 74T086.90 über die Trinkwasser-Versorgung- W 1.1.4
anlagen in der Hohenstieglen

Der Gemeinderat

- gestützt auf die Anträge der Werkkommission vom 26. Mai 1994, des Stadtrates
vom 20, September 1994 uno der Rechnungsprüfungskommtssion vom 18. Ja-
nuar 1995 -

BESCH LIESST:

l.Die Bauabrechnung vom 4. Mai 1994 über die Trinkwasser-Versorgungsanlagen
in der Hohenstieglen mit Bruttobaukosten von Fr. 741*086.90 wird genehmigt.

2. Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Ingenieurbüro Emil Werner, Heulestrasse 22, 8153 Rümlang
- Stadtrat
- Werkkommission
- Finanzvorstand
- Finanzvenvaltung
- Städtische Werke
- Stadtkanzlei
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SITZUNG VOM 6. Februar 1995

9. Bauabrechnung von Fr. 475'099.95 ü >er die Sanienmg der Trinkwasser- W 1.1.4
Hauptleitung NW 400 Wallisellerstr isse (Ringstrasse bis Haldensteig)

Der Gemeinderat

- gestützt auf die Anträge der Werkkommission vom 26. Mai ' '?94, des Stadtrates
vom 20. September 1994 und der Rechnungsprüfungskommission vom 18. Ja-
nuar 1995 -

Q
|S
^

BESCHLIESST:

l.Die Bauabrechnung vom 4. Mai 1994 über die Sanierung der Trinkwasser-
Hauptleitung NW 400 Wallisellerstrasse (Ringstrasse bis Haldensteig) mit Brut-
tobaukosten von Fr. 475*099.95 wird genehmigt.

2. Mitteilung durch Protokollauszug aa.

- Ingenieurbüro Hans Leemann, Kanalstrasse 15, 8152 Glattbrugg
- Stadtrat
- Werkkommission
- Finanzvorstand
- Finanzverwaltung
- Städtische Werke
- Stadtkanzlei
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SITZUNO VOM 6. Februar 1995

- 115 -

10. Abrechnung von Fr. 427*751.45 für die Planungsphase
städtische Bauten Olx-rhauscrstrasse 2 5 - 3 1

L 2.2.4

Charles Kull i , Sprecher der RPK, berichtet über die Planung der Jahre 1985 bis
1991. Die Abrechnung beinhaltet drei Phasen wobei in zwei Phasen die Kosten
unterschritten wurden, während in einem Teil eine Kostenüberschreitung ausge-
wiesen wird. Der gesamte Kredit wurde um über Fr. 12'000." unterschritten. Die
RPK beantragt, die Abrechnung zu genehmigen.

Kurt Schwaighofer (CVP) nimmt kurz Rückblick auf diese Planungsleiche. Dank
dem Einschreiten des Gemeinderates konnten die Kosten für diese Planung
halbiert werden (Vorprojekt anstelle eines Projekts verlangt). Dieses Beispiel
zeigt fcut, dass im Bereich "Planungen" Einsparungen möglich sind, und dass es
sich von Seiten des Gemeinderates lohnt, Projektierungsbegehren genau zu prü-
fen.

Dieter Schlauer (LdU) erkundigt sich über den Stand der laufenden Motion be-
treffend der städtischen Bauten. Der Termin für die Beantwortung ist Ende Ja-
nuar abgelaufen. Zu welchem Zeitpunkt kann der Gemeinderai die Antwort er-
warten.

Liegenschaftenvorstand Jacques Mettler entschuldigt sich für die Verspätung der
Motionsbeantworlung. Der Entwurf liegt bereit. Die Standortabklärung wie auch
der Einfluss der GPK-Motion hat eine Verzögerung gebracht. Die Antwort sollte
jedoch noch im 1. Quartal 1995 vorliegen.

Die Abrechnung wird ohne Gegenantrag genehmigt.
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SITZUNG VOM 6. Februar 1995

- 116-

10. Abrechnung von Fr. 427'751.45 für die Planungsphase L 2.2.4
städtische Bauten OberhauserMrasse 25 -31

Der Gcmeinilcrat

- gestützt auf die Anträge des Stadirates vom 20. September 1994 und der Rech-
nungsprüfungsfcommission vom 18. Januar 1995-

BESCHLIESST:

1. Die Bauabrechnung für die Planungsphase der städtischen Bauten Oberhauser-
strasse 25 - 31 in der Höhe von Fr. 427751.45 wird genehmigt.

2. Mitteilung durch Protokollauszug an:

E. Dachtier, Dachtier Architekten AG, Seestrasse 227,8*10 Morgen
Mitglieder der Ohjektbaukommission
Werkkommission
Feuerwehrkommission
Finanzvorstand
Liegenschaftenvorstand
Finanzverwaltung
Liegenschaftenverwaltung
Stadtkanzlei

11. Informationen von Stadtrat Erich Klaus über die bevorstehende
Schliessung des Letten

F6.6

Stadtrat Erich Klaus bedank' sich für die kurzfristige Informationsmöglichkeit im
Gemeinderat. Seit Herbst 1994 war über die Lettenschliessung in der Presse zu
lesen. Bis zum 15.12.1994 gab es aber keine offiziellen Informationen an die Ge-
meinden. Aufgrund der heftigen Reaktion der Gemeinden gab es am 23.12.1994
ein erstes Treffen der Gememdevertreter mit Zürich. In zwei weiteren Zusam-
menkünften im Januar wurden die Forderungen/Aufträge an die Gemeinden
aufgezeigt (Tagesstrukturen, Anlaufstationen, Gassenzimmer, Spritzenautoma-
ten). Aufgrund der guten Zusammenarbeit der Hardwaldgemeinden scheint un-
sere Region mehr oder weniger gerüstet zu sein. Es fehlen jedoch umfassendere
Tagesstrukturen. Eine Kontakt- und Anlaufstelle soll in Kloten entstehen. Offen
ist auch noch der Entscheid über die Spritzenautomaten (Nürensdorf und Walli-
sellen werden solche aufstellen). Eine wichtige Rolle nach der Lettenschliessung
wird die Ouspolizei zu erfüllen haben, welche (zusammen ntit der Kapo) Grup-
penbildungen mit allen Mitteln verhindern sollen. Im Bereich der Kosten hat sich
der Regierungsrat auch klar geäussert (gebundene Ausgaben, Wegfall der auf-
schiebenden Wirkung bei Baurekursen, Subventionsbeiträge von 30%).

Die Zusammenarbeit der Hardwaldgemeinden soll noch in eine geeignete Orga-
nisationsform gebracht werden. Es ist vorgesehen, einen Verein zu gründen. Wei-
tere Informationen in diesem Bereich werden folgen.
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6. FVbiuar

Persönliche Erklärung Guido Uboldi. FPS V 4.7/U 1.1 2

"Sehr geehrier Herr Ratspräsidem
Sehr geehrter Stadtrut
Sehr geehrte Damen und Herren

Ich beziehe mich auf die Aktion "National" / Lärmschutz entlang der SBb * fr.!^n.

Mit Bedauern habe ich leider feststellen müssen, dass der Stadtrat von Opfikon
dem parlamentarischen Vorstoss des Winterthurers FP-NR Annin Kern betref-
fend den Larmschutzmassnahmen entlang der SBB-LJnien zu wenig Beachtung
beige mes.se n hat imd ihn in einem Rundschreiben an die zürcherischen Mitglie-
der der eidgenössischen Räte mit keinem Wort erwähnt hat.

Um so erstaunlicher erscheint mir das Uebcrgehen von NR Kern, wenn man
sieht, sJas* Aktivitäten und Vorstösse anderer zürcherischen NR im erwähnten
Schreiben recht deutlich dokumentiert wurden. Armin Kern hat sich über diese
Sachlage sehr enttäuscht bei mir geäussert, worauf ich ihm zugesichert habe, in
irgendeiner Weise darauf zu reagieren.

Ich bin sodann dem Kaminfeuergespräch vom 11. Januar 1995 kommentarlos
ferngeblieben. Im gleichen Zeitraum, und das möchte ich nicht unerwähnt lassen,
erfolgte eine formelle Entschuldigung des Stadtrates an Armin Kern.

Aufgrund dieser Entschuldigung jiid weiteren Gesprächen zwischen mir und
Armin Kern, hat er mir zugesichert, sich weiterhin für die erwähnten Lärmpro-
bleme von Oofikon einzusetzen.

Ich möchte mit dieser Erklärung dem SR keine Rüge erteilen, sondern ihn dazu
auffordern, sämtliche Mandatsträger, egal welcher Parlaments- und Parteizuge-
hörigkeit, gleich zu behandeln und darauf hinweisen, dass es für Opfikon unnötig
und auch sehr schade wäre, wenn man die Arbeit und den Einsatz von National-
räten in unserer Angelegenheit durch Fehler in der Informationspolitik beein-
trächtigen würde.

Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme.
Mit freundlichen Grüssen
G. Uboldi'
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SITZUNG VOM b. Februar 1995

Seh l u ss der Sitzung

Gegen die Geschäftsführung werden keine Einwendungen erhoben. Florian
Caprez macht auf die Rekursmöglichkeiten gemä&s $ 151 des Gemeindegesetzes
aufmerksam. Rekursinstanz ist der Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180
Büiach.

Opfikon, 7. Februar 1995
Für richtig!

Der R;

rWürsch
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f^ Protokoll geprüft: Datum:
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Der Präsident:

X"

Der 1. Vizepräsident:

Der 2. Vizepräsident:


